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Auf​bewahrungsbestimmungen für erlaubnispflichtige Seenotsignalpistolen
Vom Innenministerium des Landes Schleswig Holstein erhielten wir folgende Information:
Nach Nr. 36.5.1 des Entwurfs der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz (WaffVwV) ist für die vorübergehende Aufbewahrung einer erlaubnispflichtigen Seenotsig​nalpistole an Bord einer seegehenden Motor- oder Segelyacht ein nicht zertifziertes Auf​bewahrungsbehältnis als ausreichend anzuerkennen, wenn es die nachfolgenden Sicher​heitsstandards erfüllt:
· die Behältnisse müssen aus Stahlblech - möglichst rostfrei - gearbeitet sein,

· das Stahlblech der Tür/Klappe muss mindestens eine Stärke von 4 mm aufwei​sen,

· eine Verankerung der Behältnisse mit dem Schiff ist erforderlich,

· die Behältnisse müssen zu verschließen sein (elektronisch codiertes Schloss, Zahlenschloss oder Riegelschloss können zum Einsatz kommen).

In Fällen längerer und erkennbarer Abwesenheit hat der Inhaber der Erlaubnis gem. Nr. 36.5.2 WaffVwV Waffe und Munition zu Hause in einem Sicherheitsbehältnis der DIN/EN 1143-1 Widerstandstgrad O bzw. VDMA 24992 Sicherheitsstufe B aufzubewahren (§ 36 Abs. 2 WaffG). Ein Fall längerer und erkennbarer Abwesenheit liegt u. a. vor,
· wenn das Schiff bei längerer Abwesenheit des Skippers abgeschlossen wird,

· das Schiff zu Reparaturzwecken in einer Werft liegt,

· das Schiff zum Saisonende ins Winterlager gebracht wird,
· das Schiff im Yachthafen liegt und überholt wird.
Der Bundesrat hat den Nrn. 36.5.1 und 36.5.2 der WaffVwV am 13. Oktober 2006 zuge​stimmt.
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